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(89) 

 

Bekanntmachung der Stadt Düren 

Anmeldung der Schulneulinge 

für das Schuljahr 2023/2024 

 

Zum Schuljahr 2023/2024 werden die Kinder schul-

pflichtig, die bis zum 01.10.2023 das 6. Lebensjahr 

vollendet haben. Später geborene Kinder können auf 

Antrag der Eltern vorzeitig zum Schuljahr 2023/2024 

eingeschult werden, wenn sie schulfähig sind.  

 

Schulbeginn ist nach den Sommerferien 2023 am Mon-

tag, dem 07. August 2023. 

 

Die Anmeldung der Schulneulinge für das Schuljahr 

2023/2024 für den Bereich der Stadt Düren erfolgt von 

 

Montag, den 19.09. - Donnerstag, den 22.09.2022, 

von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr in der Grundschule. 
 

Für die städtischen Grundschulverbünde gilt bei Bedarf 

eine verlängerte Anmeldefrist bis Freitag, den 

23.09.2022. 

 

Jedes Kind soll nur an einer Grundschule angemeldet 

werden. Hierbei steht den Eltern die Wahl der Grund-

schule und der Schulart (städt. Gemeinschaftsgrund-

schule oder städt. katholische Grundschule) für ihr 

Kind frei. Den Rahmen bildet dabei die Aufnahmeka-

pazität der jeweiligen Schule. Über die abschließende 

Aufnahme des Kindes in die Schule entscheidet die 

Schulleitung nach Abschluss des Anmeldeverfahrens. 

 

Aufgrund der Corona-Situation finden die Schulan-

meldungen in diesem Jahr nur mit Termin statt. Die 

Eltern haben die Möglichkeit, ab Anfang September, 

also schon einige Tage vor dem Anmeldezeitraum, mit 

der Schule einen Termin zu vereinbaren. Hierbei kann 

in Abstimmung mit der Schule in begründeten Fällen 

auch eine Anmeldung vor dem Anmeldezeitraum erfol-

gen.  

 

Nach Möglichkeit soll nur ein Elternteil das Kind be-

gleiten. Vorzulegen sind der Personalausweis oder der 

Reisepass, die Geburtsurkunde des Kindes bzw. das Fa-

milienstammbuch sowie der erforderliche Nachweis 

nach dem Masernschutzgesetz. 

 

Für alle Besuche in der Schule gelten die aktuellen 

Corona-Schutzvorschriften. Des Weiteren wird das 

Tragen einer medizinischen Maske oder FFP2-Maske 

empfohlen.  

 

Vorstehende Bekanntmachung wird hiermit veröffent-

licht. 

 

Düren, den 02.08.2022 

 

gez. F.P. Ullrich 

 

(Frank Peter Ullrich) 

Bürgermeister 

___________________________________ 
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(90) 

 

Öffentliche Zustellung gemäß 

§ 10 Abs. 2 LZG NRW 

 

 

Stadt Düren    Düren, 11.08.2022 

Aktenzeichen: 50304.A 240 

 

Das an , zuletzt wohnhaft 

in  gerichtete 

Schreiben vom 11.08.2022 kann bei der Stadt Düren, 

Wilhelmstr. 34, 52349 Düren (City-Karree), Zimmer 

205, eingesehen werden. 

 

Hinweis: 

Das vorbezeichnete Dokument wird hiermit durch öf-

fentliche Bekanntmachung zugestellt. Diese ist zusätz-

lich abrufbar über die Internetseite http://www.due-

ren.de/amtsblatt. 

Durch die öffentliche Zustellung können Fristen in 

Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsver-

luste drohen können. 

 

Der Bürgermeister 

Im Auftrag: 

gez. Malsbenden 

Abteilungsleiter 

___________________________________ 

 

(91) 

 

Öffentliche Zustellung gemäß 

§ 10 Abs. 2 LZG NRW 

 

Stadt Düren    Düren, 11.08.2022 

Aktenzeichen: 50301.Z 164  

 

Das an , zuletzt wohnhaft in 

, gerichtete Schreiben 

vom 11.08.2022 kann bei der Stadt Düren, Wilhelmstr. 

34, 52349 Düren (City-Karree), Zimmer 210, eingese-

hen werden. 

 

Hinweis: 

Das vorbezeichnete Dokument wird hiermit durch öf-

fentliche Bekanntmachung zugestellt.  

Durch die öffentliche Zustellung können Fristen in 

Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsver-

luste drohen können. 

Die Bekanntmachung ist auch über die Internetseiten 

der Stadt Düren unter www.dueren.de/amtsblatt ein-

sehbar.  

 

Der Bürgermeister 

Im Auftrag: 

gez. Malsbenden 

Abteilungsleiter 

___________________________________ 

 

(92) 

 

Öffentliche Zustellung gemäß 

§ 10 Abs. 2 LZG NRW 

 

Stadt Düren    Düren, 15.08.2022 

Aktenzeichen: 50301.Y 59  

 

Das an , zuletzt wohnhaft in 

, 

gerichtete Schreiben vom 20.05.2022 kann bei der 

Stadt Düren, Wilhelmstr. 34, 52349 Düren (City-Kar-

ree), Zimmer 210, eingesehen werden. 

 

Hinweis: 

Das vorbezeichnete Dokument wird hiermit durch öf-

fentliche Bekanntmachung zugestellt.  

Durch die öffentliche Zustellung können Fristen in 

Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsver-

luste drohen können. 

Die Bekanntmachung ist auch über die Internetseiten 

der Stadt Düren unter www.dueren.de/amtsblatt ein-

sehbar.  

 

Der Bürgermeister 

Im Auftrag: 

gez. Malsbenden 

Abteilungsleiter 

___________________________________ 

 

(93) 

 

Öffentliche Zustellung gemäß 

§ 10 Abs. 2 LZG NRW 

 

Stadt Düren    Düren, 15.08.2022 

Aktenzeichen: 50307.B 1077, B 1078  

 

Das an , zuletzt wohnhaft in 

, gerichtete Schrei-

ben vom 08.08.2022 kann bei der Stadt Düren, Wil-

helmstr. 34, 52349 Düren (City-Karree), Zimmer 207, 

eingesehen werden. 

 

Hinweis: 

Das vorbezeichnete Dokument wird hiermit durch öf-

fentliche Bekanntmachung zugestellt.  

Durch die öffentliche Zustellung können Fristen in 

Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsver-

luste drohen können. 

Die Bekanntmachung ist auch über die Internetseiten 

der Stadt Düren unter www.dueren.de/amtsblatt ein-

sehbar.  

 

Der Bürgermeister 

Im Auftrag: 

gez. Malsbenden 

Abteilungsleiter 

___________________________________ 
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(94) 

 

Öffentliche Zustellung gemäß 

§ 10 Abs. 2 LZG NRW 

 

Stadt Düren    Düren, 15.08.2022 

Aktenzeichen: 50302.P 491-F  

 

Das an , zuletzt wohn-

haft in , gerichtete Schrei-

ben vom 03.08.2022 kann bei der Stadt Düren, Wil-

helmstr. 34, 52349 Düren (City-Karree), Zimmer 207, 

eingesehen werden. 

 

Hinweis: 

Das vorbezeichnete Dokument wird hiermit durch öf-

fentliche Bekanntmachung zugestellt.  

Durch die öffentliche Zustellung können Fristen in 

Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsver-

luste drohen können. 

Die Bekanntmachung ist auch über die Internetseiten 

der Stadt Düren unter www.dueren.de/amtsblatt ein-

sehbar.  

 

Der Bürgermeister 

Im Auftrag: 

gez. Malsbenden 

Abteilungsleiter 

___________________________________ 

 

(95) 

 

Öffentliche Zustellung gemäß 

§ 10 Abs. 2 LZG NRW 

 

Stadt Düren    Düren, 16.08.2022 

Aktenzeichen: 50302.M 784+785-F  

 

Das an , zuletzt wohnhaft in 

 gerichtete Schreiben vom 

16.08.2022 kann bei der Stadt Düren, Wilhelmstr. 34, 

52349 Düren (City-Karree), Zimmer 207, eingesehen 

werden. 

 

Hinweis: 

Das vorbezeichnete Dokument wird hiermit durch öf-

fentliche Bekanntmachung zugestellt.  

Durch die öffentliche Zustellung können Fristen in 

Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsver-

luste drohen können. 

Die Bekanntmachung ist auch über die Internetseiten 

der Stadt Düren unter www.dueren.de/amtsblatt ein-

sehbar.  

 

Der Bürgermeister 

Im Auftrag: 

gez. Malsbenden 

Abteilungsleiter 

___________________________________ 

 

(96) 

 

Amtliche Bekanntmachung gem. § 26 Abs. 4 

EigVO über die Abschlussprüfung für das  

Geschäftsjahr 2020 der eigenbetriebsähnlichen 

Einrichtung „Dürener Service Betrieb“ 

 

I. Die Gemeindeprüfungsanstalt NRW hat folgen-

den abschließenden Vermerk erlassen: 

 

-Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen- 

 

Abschließender Vermerk der gpaNRW 

 

 

Die gpaNRW ist gemäß § 106 Abs. 2 GO in der bis zum 

31. Dezember 2018 gültigen Fassung i.V.m. Artikel 10 

Abs.1des 2. NKFWG NRW gesetzliche Abschlussprü-

ferin des Betriebes Dürener Service Betrieb. Zur 

Durchführung der Jahresabschlussprüfung zum 

31.12.2020 hat sie sich der Wirtschaftsprüfungsgesell-

schaft RKP Pelzer Vogt und Partner WPG, Düren, be-

dient.  

 

Diese hat mit Datum vom 02.07.2021 den nachfolgend 

dargestellten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk 

erteilt.  

 

„An den Dürener Servicebetrieb 

 

Vermerk über die Prüfung des Jahresabschlusses 

und des Lageberichtes 

 

Prüfungsurteile 

 

Wir haben den Jahresabschluss des Dürener Servicebe-

triebes, Düren, - bestehend aus der Bilanz zum 31. De-

zember 2020 und der Gewinn- und Verlustrechnung   

für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. 

Dezember 2020 sowie dem Anhang, einschließlich der 

Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmetho-

den - geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebe-

richt der des Dürener Servicebetriebes für das Ge-

schäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 

2020 geprüft.  

 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung 

gewonnenen Erkenntnisse  

 

 entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen 

wesentlichen Belangen den Vorschriften der Eigen-

betriebsverordnung für das Land Nordrhein-West-

falen i.V.m. der Gemeindeordnung des Landes 

Nordrhein-Westfalen und den einschlägigen deut-

schen, für Kapitalgesellschaften geltenden handels-

rechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Be-

achtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßi-

ger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnis-

sen entsprechendes Bild der Vermögens- und Fi-

nanzlage des Eigenbetriebs zum 31. Dezember 
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2020 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr 

vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 

und  

 

 vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein 

zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs. 

In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebe-

richt in Einklang mit dem Jahresabschluss, ent-

spricht den Vorschriften der Eigenbetriebsverord-

nung und der Gemeindeordnung für das Land Nord-

rhein - Westfalen und stellt die Chancen und Risi-

ken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.  

 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass un-

sere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ord-

nungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lagebe-

richts geführt hat.  

 

Grundlage für die Prüfungsurteile  

 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und 

des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB, 

§§ 21 bis 25 der Eigenbetriebsverordnung für das Land 

Nordrhein-Westfalen und § 103 Gemeindeordnung für 

das Land Nordrhein-Westfalen sowie unter Beachtung 

der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festge-

stellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Ab-

schlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung 

nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Ab-

schnitt “Verantwortung des Abschlussprüfers für die 

Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ 

unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrie-

ben. Wir sind von dem Eigenbetrieb unabhängig in 

Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtli-

chen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben un-

sere sonstigen deutschen Berufspflichten in Überein-

stimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind 

der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungs-

nachweise ausreichend und geeignet sind, um als 

Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresab-

schluss und zum Lagebericht zu dienen.  

 

Sonstige Informationen  

 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den 

Jahresabschluss und den Lagebericht  

 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die 

Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschrif-

ten der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nord-

rhein-Westfalen und der Gemeindeordnung des Landes 

Nordrhein-Westfalen in allen wesentlichen Belangen 

entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter 

Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 

Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-

sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er-

tragslage des Eigenbetriebs vermittelt. Ferner sind die 

gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen 

Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deut-

schen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als 

notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines 

Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesent-

lichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen 

Darstellungen ist.  

 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die ge-

setzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit 

des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unterneh-

menstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die 

Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit 

der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern ein-

schlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür ver-

antwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungs-

grundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit 

zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder 

rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.  

 

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwort-

lich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt 

ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs 

vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit 

dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschrif-

ten der Eigenbetriebsverordnung und der Gemeinde-

ordnung für das Land Nordrhein - Westfalen entspricht 

und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwick-

lung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen 

Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und 

Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet 

haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Über-

einstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften der 

Eigenbetriebsverordnung des Landes Nordrhein-West-

falen zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete 

Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen 

zu können.  

 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prü-

fung des Jahresabschlusses und des Lageberichts  

 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber 

zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von 

wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - 

falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht ins-

gesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigen-

betriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belan-

gen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prü-

fung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den 

Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung und der Ge-

meindeordnung für das Land Nordrhein - Westfalen 

entspricht und die Chancen und Risiken der zukünfti-

gen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Be-

stätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsur-

teile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht bein-

haltet.  

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicher-

heit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Überein-

stimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom 

Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 

deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprü-

fung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche 
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Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen kön-

nen aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und 

werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftiger-

weise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder ins-

gesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses 

und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Ent-

scheidungen von Adressaten beeinflussen. 

 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermes-

sen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. 

Darüber hinaus  

 

 identifizieren und beurteilen wir die Risiken we-

sentlicher - beabsichtigter oder unbeabsichtigter - 

falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im 

Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlun-

gen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie er-

langen Prüfungsnachweise, die ausreichend und ge-

eignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungs-

urteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche fal-

sche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei 

Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Ver-

stöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschun-

gen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irrefüh-

rende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen in-

terner Kontrollen beinhalten können. 

 gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prü-

fung des Jahresabschlusses relevanten internen 

Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lage-

berichts relevanten Vorkehrungen und Maßnah-

men, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter 

den gegebenen Umständen angemessen sind, je-

doch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur 

Wirksamkeit dieser Systeme des Eigenbetriebs ab-

zugeben. 

 beurteilen wir die Angemessenheit der von den ge-

setzlichen Vertretern angewandten Rechnungsle-

gungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von 

den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätz-

ten Werte und damit zusammenhängenden Anga-

ben. 

 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemes-

senheit des von den gesetzlichen Vertretern ange-

wandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fort-

führung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der 

Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob 

eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang 

mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die be-

deutsame Zweifel an der Fähigkeit des Eigenbe-

triebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit 

aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kom-

men, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, 

sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf 

die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und 

im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls 

diese Angaben unangemessen sind, unser jeweili-

ges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen un-

sere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis 

zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlang-

ten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder 

Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der 

Eigenbetrieb seine Unternehmenstätigkeit nicht 

mehr fortführen kann. 

 beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau 

und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich 

der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zu-

grunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse 

so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beach-

tung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 

Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 

entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 

Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt.  

 beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit 

dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung 

und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des 

Eigenbetriebs. 

 führen wir Prüfungshandlungen zu den von den ge-

setzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorien-

tierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis 

ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise voll-

ziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsori-

entierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern 

zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach 

und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zu-

kunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. 

Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunfts-

orientierten Angaben sowie zu den zugrunde lie-

genden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht 

ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künf-

tige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorien-

tierten Angaben abweichen. 

 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwort-

lichen unter anderem den geplanten Umfang und die 

Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungs-

feststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im in-

ternen Kontrollsystem, die wir während unserer Prü-

fung feststellen. 

 

Sonstige Gesetzliche und andere rechtliche Anfor-

derungen  

 

Erweiterung der Jahresabschlussprüfung gemäß  

§ 103 Absatz 3 Gemeindeordnung für das Land 

Nordrhein-Westfalen  

 

Aussage zu den wirtschaftlichen Verhältnissen  

 

Wir haben uns mit den wirtschaftlichen Verhältnissen 

des Eigenbetriebs i.S.v. § 53 Abs. 1 Nr. 2 HGrG im Ge-

schäftsjahr vom 01. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 

2020 befasst. Auf Basis unserer durchgeführten Tätig-

keiten sind wir zu der Auffassung gelangt, dass uns 

keine Sachverhalte bekannt geworden sind, die zu we-

sentlichen Beanstandungen der wirtschaftlichen Ver-

hältnisse des Eigenbetriebs Anlass geben.  

 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter  
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die 

wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigenbetriebs sowie 
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für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die 

sie dafür als notwendig erachtet haben.  

 

Verantwortung des Abschlussprüfers  
Unsere Tätigkeit haben wir entsprechend dem IDW 

Prüfungsstandard: Berichterstattung über die Erweite-

rung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG (IDW PS 

720), Fragenkreis 11 bis 16, durchgeführt. Unsere Ver-

antwortung nach diesen Grundsätzen ist es, anhand der 

Beantwortung der Fragen der Fragenkreise 11 bis 16 zu 

würdigen, ob die wirtschaftlichen Verhältnisse zu we-

sentlichen Beanstandungen Anlass geben. Dabei ist es 

nicht Aufgabe des Abschlussprüfers, die sachliche 

Zweckmäßigkeit der Entscheidungen der gesetzlichen 

Vertreter und die Geschäftspolitik zu beurteilen.“  

 

Die gpaNRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschafts-

prüfungsgesellschaft RKP Pelzer Vogt und Partner 

WPG ausgewertet und eine Analyse anhand von Kenn-

zahlen durchgeführt. Sie kommt dabei zu folgendem 

Ergebnis: 

 

Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird 

vollinhaltlich übernommen. Eine Ergänzung gemäß § 3 

der Verordnung über die Durchführung der Jahresab-

schlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspflich-

tigen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der 

gpaNRW nicht erforderlich.  

 

Herne, den 21.07.2022  

 

gpaNRW  

 

Im Auftrag  

Gregor Loges 

 

 

II. Der Rat der Stadt Düren hat in seiner Sitzung am 

15.12.2021 den Jahresabschluss zum 31.12.2020 

in folgender Form festgestellt: 

 

1. Der von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

RKP Pelzer Vogt & Partner, Düren, geprüfte 

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2020, 

wird unter Vorbehalt der Zustimmung der 

GPA NRW wie folgt festgestellt: 

a) die Bilanz zum 

 31.12.2020 in  

 Aktiva und Passiva   48.314.130,83 € 

b) die Gewinn- 

 und Verlust- 

 rechnung mit 

 einem Jahres- 

 fehlbetrag von           475.565,95 € 

Der Jahresfehlbetrag wird auf neue Rechnung 

vorgetragen. 

 

2. Der Betriebsausschuss beschließt die Entlas-

tung der Betriebsleitung nach § 5 Abs. 5 

EigVo.  

3. Der Rat der Stadt Düren beschließt die Entlas-

tung des Betriebsausschusses (§ 4 c EigVo).  

(dabei verlassen die Mitglieder des Betriebs-

ausschusses den Raum) 

 

Es erfolgt eine getrennte Abstimmung über die Punkte 

1 und 2 bzw. Punkt 3.  

 

Beratungsergebnis betreffend die Punkte 1 und 2 

des Beschlussentwurfs der Vorlage: 

 

Einstimmig beschlossen 

 

Beratungsergebnis betreffend Punkt 3 des Be-

schlussentwurfs der Vorlage: Einstimmig beschlos-

sen (ohne Mitwirkung der ord. Mitglieder des Betriebs-

ausschusses DSB, die bei Beratung und Beschlussfas-

sung zu Punkt 3 nicht im Sitzungssaal anwesend wa-

ren.) 

 

III. Der Jahresabschluss und der Lagebericht werden 

im Dürener Service Betrieb – Paradiesstraße 17 – 

OG - Zimmer 108 oder 109/110 von Montag bis 

Freitag in der Zeit von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 

Donnerstag von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr, entspre-

chend §26 Abs. 4 EigVo bis zur Feststellung des 

Jahresabschlusses 2021 zur Einsichtnahme ver-

fügbar gehalten. 

 

Düren, den 28.07.2022         Düren, den 28.07.2022 

 

Frank Peter Ullrich         Richard Müllejans    

   Bürgermeister          Betriebsleiter DSB             

 

        Ralf Kouchen 

                stv. Betriebsleiter DSB 

___________________________________ 
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Öffentliche Zustellung gemäß 

§ 10 Abs. 2 LZG NRW 

 

Stadt Düren    Düren, 19.08.2022 

Aktenzeichen: 50309.B 976  

 

 

Das an , zuletzt wohnhaft in 

, gerichtete Schreiben vom 

19.08.2022 kann bei der Stadt Düren, Wilhelmstr. 34, 

52349 Düren (City-Karree), Zimmer 210, eingesehen 

werden. 

 

Hinweis: 

Das vorbezeichnete Dokument wird hiermit durch öf-

fentliche Bekanntmachung zugestellt.  

Durch die öffentliche Zustellung können Fristen in 

Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsver-

luste drohen können. 
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Die Bekanntmachung ist auch über die Internetseiten 

der Stadt Düren unter www.dueren.de/amtsblatt ein-

sehbar.  

 

Der Bürgermeister 

Im Auftrag: 

gez. Malsbenden 

Abteilungsleiter 

___________________________________ 
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